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Deutschland hat ein Verteilungspro-
blem, das ungern angesprochen wird: 
Ältere Bürger leben einzeln (oder zu 
zweit) in den geräumigen Einfamilien-
häusern der 1970er- bis 1990er-Jahre. 
Direkt daneben drängen sich junge 
Familien in den Dreizimmerwohnun-
gen der Hochhausblöcke. Sinnvolle 
Anreize würden gesetzt, wenn man 
den Grundsteuerbetrag für eine Woh-
nung bei sinkender Anzahl der Be-
wohner ansteigen ließe. Wohnt eine 
fünfköpfige Familie in der Wohnung, 
könnte beispielsweise der Grundsteu-
erbetrag nur ein Fünftel betragen. 
Ziehen die drei Kinder aus, steigt er 
auf den halben Grundsteuerbetrag. 
Verstirbt dann einer der Ehegatten, 
so wird (erstmalig) die volle Grund-
steuer fällig. Dies hätte zwei Vorteile. 
Erstens: Es entstünden Anreize, ent-
weder in kleinere Wohnungen umzu-
ziehen oder Mitbewohner aufzuneh-
men, wenn sich die Lebensumstände 
ändern. Zweitens: Im Immobilien-
markt würden sich die Verhandlungs-
bereiche vergrößern.

Denn während Bürger mit hohem 
Pro-Kopf-Wohnraum eine hohe 
Grundsteuerbelastung einpreisen 
müssten, könnten Familien mit Kin-
dern über viele Jahre die Kreditrate 
oder die Miete mit besonders gerin-
ger Grundsteuerbelastung kalku -
lieren. Dann ließe sich sogar die Be-
deutung der Grundsteuer im Steuer-
system erhöhen und damit – sofern 
politisch gewünscht – Vermögen stär-
ker belasten. Denn die Grundsteuer 
wäre dann nicht mehr nur sozial ge-
recht, sondern auch generationenge-
recht.

Votum

Sozial 
gerecht

Wer allein wohnt,  
sollte eine höhere 

Grundsteuer zahlen.

Berlin. Das Bundesfinanzministerium plant 
eine deutliche Verschärfung des Zinsabzugs 
ab 2024. So soll nach dem aktuellen Regie-
rungsentwurf des Wachstumschancenge-
setzes bei der Zinsschranke die Freigrenze 
von drei Millionen Euro nur noch einmal für 
gleichartige Betriebe gelten, die unter einer 
einheitlichen Leitung stehen. In der Praxis 
dürfte damit die Bedeutung dieser Aus -
nahme stark sinken. Auch die Anforde -
rungen an die sogenannte Stand-alone-
Klausel als weiterer Ausnahme von der 
Zinsschranke werden verschärft. Schließlich 
wird noch der Begriff der betroffenen Zins-
aufwendungen erweitert. 

Für die Abzugsfähigkeit von Zinsen, die 
auf Finanzierungen zwischen nahestehen-

den Personen gezahlt werden, soll – zusätz-
lich zur Zinsschranke – ein gesetzlicher 
Höchstzinssatz normiert werden, der bei 
zwei Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz liegt. Etwaige höhere Zinsaufwendun-
gen wären nur noch steuerlich abzugsfähig, 
wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass 
sowohl der Gläubiger als auch – im Fall einer 
Unternehmensgruppe – die oberste Mutter-
gesellschaft das Kapital bei sonst gleichen 
Umständen nur zu einem über dem Höchst-
satz liegenden Zinssatz hätte erhalten 
 können; alternativ muss er eine wesentliche 
wirtschaftliche Tätigkeit des Darlehens -
gebers nachweisen. Ein Schutz für bereits 
bestehende Finanzierungen ist nicht vorge-
sehen. hw

Konzernfinanzierung

Verschärfung geplant
 Wachstumschancengesetz ändert die Abzugsfähigkeit von Zinsen

Berlin. Die Schweizerische Eidgenossen-
schaft und die Bundesrepublik Deutschland 
haben das Revisionsprotokoll zur Änderung 
des deutsch-schweizerischen Abkommens 
vom 11. August 1971 zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermö-
gen (DBA) unterzeichnet. Zuletzt war das 
Abkommen 2010 geändert worden. 

Das Abkommen wird mit der Änderung 
an die zwischenzeitlichen Ergebnisse der in-
ternationalen Arbeiten gegen Gewinnkür-
zung und Gewinnverlagerung – Base Ero-
sion and Profit Shifting – und an Entwick-
lungen im OECD-Musterabkommen und 
der Abkommenspolitik angepasst. Die Auf-
nahme einer Generalklausel gegen miss-

bräuchliche Inanspruchnahme von Vortei-
len eines DBA – Principal Purpose Test – 
und die Verpflichtung zur Gegenberichti-
gung von Gewinnkorrekturen bei verbun-
denen Unternehmen ist auch vorgesehen. 

Ferner enthält die Änderung einen klar-
stellenden Hinweis auf die Anwendbarkeit 
künftiger innerstaatlicher Mindestbesteue-
rungsregeln. Diese dienen der Umsetzung 
der Reform des internationalen Steuersys-
tems und der Bewältigung der Herausforde-
rungen, die sich aus der Digitalisierung und 
Globalisierung der Wirtschaft ergeben. Die 
Zustimmung der gesetzgebenden Körper-
schaften wird nun eingeholt, um das ange-
strebte Inkrafttreten zum 1. Januar 2025 zu 
ermöglichen. ms

Geändertes Abkommen

Aufnahme einer Generalklausel
Deutschland und die Schweiz bekämpfen aggressive Steuervermeidung.

Reparaturarbeiten: 
Ein Flugzeugingenieur 
und seine Betriebs -
stätte standen im 
Zentrum eines jüngst 
entschiedenen 
Streitfalls. 
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 Christian Pelke ist Autor bei der Fachzeitschrift „Der 
Steuerberater“ und Ressortleiter bei der Fachzeitschrift 
„Betriebs-Berater“. Diese Seite erscheint in Kooperation 
mit den Fachredaktionen der dfv-Mediengruppe.

Christian Pelke Frankfurt

D
er Bundesfinanzhof (BFH) hat jüngst 
über die Frage entschieden, ob das 
Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) mit Großbritannien einer 
Steuerpflicht in Deutschland mit Blick 

auf eine inländische feste Einrichtung bezie-
hungsweise Betriebsstätte entgegensteht. 
Der Steuerpflichtige hatte in den Streitjahren 
sowohl einen Wohnsitz in Deutschland als 
auch einen Wohnsitz in Großbritannien mit 
dortigem Mittelpunkt der Lebensinteressen. 
Er war Flugzeugmechaniker, im Verlauf der 
Streitjahre auf der Grundlage weiterer Qua-
lifikationsstufen Flugzeugingenieur und In-
haber von Lizenzen zur Wartung von Flug-
zeugen. Zugleich war er alleiniger Gesell-
schafter und Director einer Limited (Ltd.) mit 
Satzungssitz in Großbritannien.

Die Ltd. hatte mit einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH), einem inlän-
dischen Betreiber und Charterer von Flug-
zeugen, vereinbart, dieser lizenziertes Flug-
zeugwartungspersonal und deren Werkzeug 
zu überlassen. Der Steuerpflichtige führte die 
Wartungstätigkeiten aufgrund einer mit der 
Ltd. geschlossenen Vereinbarung aus. Die 
Flugzeuge, an denen er die Wartungsleistun-
gen erbrachte, befanden sich in Deutschland. 
Der Steuerpflichtige wehrt sich gegen eine im 
Rahmen einer Prüfung festgestellten Ein-
kommensbesteuerung in Deutschland. 

Das DBA war auf den Steuerpflichtigen 
anzuwenden. Eine Besteuerung in Deutsch-
land war nach dem einschlägigen DBA nicht 
verwehrt, da die vom Steuerpflichtigen er-
zielten Einkünfte durch die Nutzung einer 
ihm in Deutschland regelmäßig zur Verfü-
gung stehenden festen Einrichtung respek-
tive einer Betriebsstätte erzielt wurden. Die 
Annahme einer Betriebsstätte setzt steuer-
rechtlich eine Geschäftseinrichtung oder An-
lage mit einer festen Beziehung zur Erdober-
fläche voraus. Diese muss von einer gewissen 
Dauer sein, der Tätigkeit des Unternehmens 
unmittelbar dienen, und der Steuerpflichtige 
muss über die Betriebsstätte eine nicht nur 
vorübergehende Verfügungsmacht haben.

Nutzung von Spind und Schließfach
Dort muss weiter eine eigene unternehme-
rische Tätigkeit mit fester örtlicher Bindung 
ausgeübt werden und sich daraus eine ge-
wisse „Verwurzelung“ oder örtliche Verfes-
tigung des Unternehmens mit ebendiesem 
Ort ergeben. Der BFH sah dies als gegeben. 
Der Steuerpflichtige hatte im Rahmen sei-
ner Tätigkeit zumindest eine ausreichende 
mittelbare Nutzungsmöglichkeit – abgelei-
tet aus der Vereinbarung zwischen der 
GmbH und der Ltd. und darauf aufbauend 
aus der Vereinbarung mit der Ltd. – über die 
im Zusammenhang mit der Leistungser-
bringung unerlässlichen Räumlichkeiten wie 
Hangar, Computerraum, Verwaltungs-/

Aufenthalts- und Umkleideraum. Darüber 
hinaus bestand eine „Verwurzelung“ des 
Unternehmens mit dieser Örtlichkeit durch 
die Überlassung personenbeschränkter Nut-
zungsstrukturen bei Geschäftseinrichtun-
gen wie Spind und Schließfach.

Der BFH hob hervor, dass es für die Ent-
scheidung des Streitfalls nicht darauf an-
kommt, ob die „Verwurzelung“ im Rahmen 
der anzustellenden Gesamtwürdigung nur 
durch Komponenten vermittelt wird, die ei-
nen unmittelbaren Leistungsbezug aufwei-
sen. Dem stehen nach dem BFH auch die 
Anforderungen des DBA-Begriffs der Be-
triebsstätte nicht entgegen. Im Streitfall la-
gen keine als Rückausnahme anzusehenden 
Funktionen untergeordneter Art vor. Die 
Gesamtsituation der Mitverfügungsmacht 
und die „Verwurzelung“ an diesem Ort der 
Leistungserbringung entsprachen der un-
mittelbaren unternehmerischen Tätigkeits-
ausübung des Steuerpflichtigen. Die Höhe 
der Besteuerungsgrundlagen entsprechend 
einer „betriebsstättenbezogenen Einkünfte-
zuordnung“ war unstreitig.

Doppelbesteuerungsabkommen

Eine Frage der Definition
Der Bundesfinanzhof klärt den Begriff der Betriebsstätte bei Dienstleistungen.
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